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Vorwort 
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rücksichtigt werden. Sie haben aber auf die Ergebnisse dieser Arbeit 
keinen Einfluß. 

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Rudolf Pohle, 
bin ich für die Anregung und die Förderung, die er dieser Arbeit in 
reichem Maße zuteil weden ließ, zu größtem Dank verpflichtet. 

Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes Broermann darf ich für 
die Aufnahme der Arbeit in die Reihe der "Schriften zum Prozessrecht" 
vielmals danken. 

Meine Frau Christa Basse hat das Manuskript in Maschinenschrift 
übertragen und mich auch beim Lesen der Korrekturen unterstützt. 
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Einführung 

Mit der Errichtung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und später der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Europäischen Atomgemeinschaft sind neuartige, in dieser Form bisher 
unbekannte europäische Staatenverbindungen ins Leben getreten. Das 
Verhältnis dieser Gebilde zu ihren Mitgliedstaaten, zu denen bekannt-
lich auch die Bundesrepublik Deutschland zählt, bedarf weitgehend 
noch der Klärung. Diese obliegt zwar in erster Linie der Staats- und 
Völkerrechtswissenschaft, aber die Existenz des Luxemburger Ge-
richtshofs der drei europäischen Gemeinschaften ruft auch die Prozes-
sualisten auf den Plan. Insbesondere das deutsche Zivilprozeßrecht 
wird sich mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, daß der EuGH 
auch solche und ausschließliche Kompetenzen besitzt, die im innerstaat-
lichen Rechtsbereich in die Jurisdiktion eines deutschen Zivilgerichts 
fallen würden. 

Die vorliegende Arbeit hat sich daher zum Ziele gesetzt, das viel-
schichtige Verhältnis zwischen der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
der Europäischen Gemeinschaften und der deutschen Zivilgerichtsbar-
keit in einzelnen Beziehungen zu untersuchen. 

Dabei soll zunächst im ersten Teil die Gerichtsbarkeit des EuGH auf 
der überstaatlichen Ebene und für sich gesehen betrachtet werden, mit 
ihrer Rechtsgrundlage und Rechtsnatur, ihren Funktionen im allge-
meinen und ihren Kompetenzen in bürgerlich-rechtlichen Streitsachen 
im besonderen. 

Danach soll in einem zweiten Teil folgenden Fragen nachgegangen 
werden: Wie und auf welche Weise läßt sich der EuGH in das System 
der deutschen Zivilgerichtsverfassung einordnen? Wie soll oder muß 
man insoweit das Nebeneinander von EuGH und deutschen Zivil-
gerichten erster Instanz vom Standpunkt des deutschen Prozeßrechts 
aus begreifen? Beeinträchtigen die vertraglich angeordneten bzw. zu-
gelassenen ausschließlichen Zuständigkeiten des EuGH in Zivilsachen 
"nur" die Zuständigkeit der deutschen Zivilgerichte oder die deutsche 
Gerichtsbarkeit i. e. S.? Wie ist schließlich die besondere Sachurteils-
voraussetzung der "staatlichen Zuständigkeit im Verhältnis zur Ge-
richtsbarkeit des EuGH" im deutschen Zivilprozeß zu behandeln? 

2 Basse 
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Zuletzt folgt im dritten Teil eine Darstellung einzelner interjuris-
diktioneUer Probleme, als da sind: die Behandlung von Vorfragen aus 
dem Bereich der anderen Gerichtsbarkeiten, Kompetenz- und Entschei-
dungskonflikte, Verweisung von Rechtsstreitigkeiten, Anerkennung von 
Rechtshängigkeit und Rechtskraft und die Vollstreckung- also durch-
wegs schon dem internationalen Zivilprozeßrecht entsprechend bekannte 
Fragestellungen. In diesem Rahmen liegt das Schwergewicht der Unter-
suchung auf den Befugnissen des EuGH bzw. den Auswirkungen seiner 
rechtsprechenden Tätigkeit im Bereiche der deutschen Zivilgerichts-
barkeit. Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, wie sich umgekehrt 
der EuGH z. B. gegenüber positiven oder negativen Kompetenzentschei-
dungen der deutschen Zivilgerichte oder etwa angesichts der Rechts-
kraft eines deutschen Zivilurteils zu verhalten hat; denn die Antwort 
auf diese Fragen kann wiederum für die Lösung der entsprechenden 
Konfliktsfälle aus der Sicht des deutschen Zivilrichters nicht ohne Ein-
fluß bleiben. 

Abgesehen vom Sonderfall der Vorfragenkompetenz des EuGH gern. 
Art. 177 EWGV I 150 EAGV I 41 EGKSV haben die meisten der hier auf-
gezeigten Probleme die Praxis bisher noch nicht beschäftigt, sondern 
befinden sich auf juristischem Neuland. Ihre zusammenfassende und 
systematische Erörterung rechtfertigt sich aber schon im Hinblick 
darauf, daß mit Fortschreiten der europäischen Integration auch ein 
weiterer Ausbau der europäischen Gerichtsbarkeit zu Lasten der deut-
schen Ziviljustiz zu erwarten steht und damit die Lösung der Abgren-
zungsproblematik an Bedeutung gewinnt. 



Erster Teil 

Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
der Europäischen Gemeinscbahen - insbesondere in 

bürgerlich-rechtlichen Streitsachen 

Erster Abschnitt 

Die Rechtsnatur der drei europäischen Gemeinschaften 
(EWG, EAG und EGKS) 

§ 1 I. Die Gründung der drei europäischen Gemeinschaften 

Am 25. 3. 1957 wurden die zwischen Belgien, der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden 
geschlossenen sogenannten Römischen Verträge zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atom-
gemeinschaft1 unterzeichnet. Die gesetzgebenden Körperschaften der 
Bundesrepublik stimmten in einem gern. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 i. V. mit 
Art. 24 Abs. 1 GG erforderlichen Ratifikationsgesetz vom 27.7.19572 

den Verträgen nebst ihren Anlagen und beigefügten Protokollen, die 
als Vertragsbestandteile gelten3, zu. Nach Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunden aller sechs Mitgliedstaaten4 bei der Regierung der Italie-

1 BGBI. 1957 II S. 766 ff. bzw. S. 1014 ff. 
2 BGBI. 1957 II S. 753. 
a Art. 239 EWGV, 207 EAGV. 
4 Vgl. zum räumlichen Geltungsbereich der Verträge: Art. 227 EWGV, 

198 EAGV. 
Inzwischen ist gern. Art. 238 EWGV' (vgl. Art. 206 EAGV) am 9. 7.1961 ein 

Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EWG und Grie-
chenland unterzeichnet worden (ABI. Nr. 26 vom 18. 2. 1963 S. 293 ff. = BGBl. 
1962 II S. 1141 ff.) und nach Austausch sämtlicher Ratifikationsurkunden am 
1. 1.1962 in Kraft getreten (ABI. a.a.O. S. 349 = BGBl. 1963 II S. 46). Das 
Assoziierungsabkommen mit der Tii.rkei vom 12.9.1963 (vgl. dazu Wocken-
foth A WD 63 S. 298/9) bedarf hingegen noch der Ratifizierung durch die 
Parlamente der 6 Mitgliedstaaten. Beide Abkommen sehen einen "Assozia-
tionsrat" vor, der auch Streitigkeiten bei der Anwendung und Auslegung 
des Vertrages, etwa zwischen der Gemeinschaft und ihrem Vertragspartner, 
schlichten oder dem EuGH unterbreiten kann. 

Das am 20.7.1963 unterzeichnete, ebenfalls noch der Ratifizierung be-
dürftige neue Abkommen über die Assoziation 17 assoziierter afrikanischer 


